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Alle diese Punkte der Braid'schen Lehre sind bis jetzt unangetastet ge¬
blieben und durch zahllose Versuche bestätigt worden. Dennoch verhallte seine
Theorie ungehört in den Wind.

Charpignon nimmt außer dem seelischen Einflüsse einen „magnetischen"
an, welcher ebenso wie Licht, Wärme, Elektrizität auf ein Fluidum zurückzu¬
führen sei und von den Enden der peripherischen Nerven aus von einem Or¬
ganismus auf den andern übertragen werden könne, so daß er bei manchen
imstande ist, Nerventhätigkeit und Lebensäußerungen zu verändern.

(Fortsetzung folgt.)

Nachträge zur Anwendung des Naturheil¬
verfahrens in der Augenheilkunde.

Von Dr. med. Schreiber in Frankfurt a. M.
I. Der Tuchmacher X. aus Forst (Lausitz), vor 10 Jahren syphilitisch,

nahm seit einem Jahre eine Verschlechterung der Sehschärfe beider Augen
wahr. Derselbe war vorher in Görlitz mittelst Blutentziehungen an der
Schläfe vergebens behandelt worden und beriet mich in meinem damaligen
Wirkungskreis Cottbus. Die Sehschärfe war auf beiden Augen erheblich
herabgesetzt. Ich entdeckte mittelst Augenspiegels eine zentrale Netzhaut¬
entzündung. Es kommen derartige Erkrankungen des Sehorgans nach allo¬
pathisch behandelter Syphilis häufiger vor.

Unter dem Einfluß von ^-Packungen und Bettdampfbädern kehrte der
primäre Hautausschlag — für uns ein Zeichen des beginnenden Heilvorgangs
der Natur — wieder und wurde die Sehschärfe in 7 Tagen völlig hergestellt.

Es lehrt auch dieser Fall, daß die Syphilis in allen Stadien arzneilos
geheilt werden kann, und bedeutet die Quecksilberbehandlung in Wahrheit nichts
anderes, als den Teufel durch Beelzebub austreiben.

II. Fall von Regenbogenhautentzündung und altem Hornhautfleck. Frau
M. aus Sp. beriet mich wegen einer heftigen Entzündung des rechten
Auges, welche sich trotz der Behandlung des Sanitätsrats vr. L. ver¬
schlimmert hatte.

Ich stellte fest: Regenbogenhautentzündung mit altem Hornhautfleck,
der infolge einer früheren Entzündung des Auges im Kindesalter zurück¬
geblieben war. Beim Beginn der Kur zählt Patientin nur Finger auf
5 Fuß. Durch Einpackungen, Bettdampfbäder, Fußdampfbäder wurde zunächst
die Entzündung in 8 Tagen beseitigt. Gegen den Hornhautfleck wandte ich
in vorsichtiger Weise Massage an und eine unmittelbar darauf folgende All¬
gemeinbehandlung mittelst ^-Packungen, abwechselnd mit Fußdampfbädern
und Umschlägen von Wasser von 18 0 ß. auf das Auge selbst. Nach weiteren
5 Wochen vermochte Patientin feinste Schrift zu lesen. — Ich glaube, auch
dieses Ergebnis um so mehr erwähnen zu müssen, als die Allopathie kein
Mittel gegen alte Hornhautflecke hat.

III. Fall von Sehstörung bedingt durch Gehirnerkrankung.
Frau W. aus Sandow bei Cottbus wurde in meine Behandlung ge¬

bracht mit der Angabe, daß plötzlich eine Erblindung eingetreten sei. Der
Lichtschein war vollständig erloschen.

Der Augenspiegelbefund ergibt Rötung und Schwellung beider Seh¬
nerven, ein Zustand, den man nach von Graefe als Stauungspapille be¬

zeichnet. Es ist dieser Befund ein sicheres Zeichen dafür, daß gleichzeitig eine
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